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Die Folgen der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise beschränken sich nicht allein 
auf den Bereich der Wirtschaft. Betroffen von den Auswirkungen der 
konjunkturellen Krise ist auch der Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund sollen mit 
dem vorliegenden Gesetz die erforderlichen Sofortmaßnahmen getroffen werden, 
um krisenbedingte Einnahmeausfälle der Sozialversicherungssysteme aufzufangen 
sowie im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Betroffenen im Falle 
des Arbeitsplatzverlustes besser zu schützen. Darüber hinaus erfordert die aktuelle 
Krise im Bereich der Landwirtschaft auf dem Milchmarkt Maßnahmen zur 
Einkommensstützung der betroffenen Milcherzeuger. 
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen zu nennen: 

− Erlass eines Gesetzes über ein Sonderprogramm mit Maßnahmen für 
Milchviehhalter; 

− Erhöhung der Freibeträge für Altersvorsorgevermögen in der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende, damit der Anspruch auf Arbeitslosengeld II in der Regel 
gewahrt bleibt; 

− Umwandlung des bisher vorgesehenen Darlehens an die Bundesagentur für 
Arbeit im Haushaltsjahr 2010 in einen Zuschuss, um den Beitragssatz zur 
Arbeitsförderung stabil zu halten; 

− Zahlung eines weiteren Bundeszuschusses im Jahre 2010 in Höhe von 
3,9 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds. 

 

Der  Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, dem Gesetz gemäß Artikel 104a 
Absatz 4 des Grundgesetzes zuzustimmen. 
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